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bieten , ob die Feuerröhren nicht zu weit in die Lichtöffnungen
der Kamine hineinragen , beſonders aber , ob nicht Ofenröhren —

öffnungen mit brennbaren Gegenſtänden verſtopft , ſtatt mit

Blechkapſeln oder Ziegel - oder Backſteinſtücken geſchloſſen ſind .

Hauptſächlich iſt hierbei das Augenmerk auf jene Theile zu

richten , die nach Beendigung des Baues verdeckt ſind , und

deshalb von der Feuerſchau nicht mehr beurtheilt werden

können .

Die Aufforderung zur Beſichtigung der neuen Kamine

ergeht an den Kaminfeger von der Ortspolizeibehörde , welcher
über den Erfund Anzeige zu erſtatten iſt .

Finden ſich bei dem Augenſchein Mängel vor , ſo iſt

ſpäter eine zweite Beſichtigung vorzunehmen , um Sicherheit
darüber zu erhalten , daß ſie durch die angeordnete Abänderung

beſeitigt wurden .

2. Verordnung des Miniſteriums des Innern

vom 27 . Juni 1874 , die Sicherheit der öffent⸗
lichen Geſundheit und Reinlichkeit betr .

Auf Grund der §§ 87a , 116 des P. ⸗St. ⸗G. ⸗B. , § 366 ,

Ziffer 10 des R. ⸗St . ⸗G. ⸗B. , wird zur Sicherung der öffent⸗

lichen Geſundheit und Reinlichkeit verordnet :

8 3

1. In allen Städten von mindeſtens 1500 Einwohnern

müſſen für jedes zum längeren Aufenthalte von Menſchen
dienende Gebäude zur Aufnahme der menſchlichen Ex⸗

kremente , ſofern dieſe nicht in Folge der Einrichtung
von Kanälen ſofort entfernt werden können , Gru⸗

ben hergeſtellt ſein oder unter Einhaltung der von

dem Bezirksamte für den einzelnen Fall zu treffenden
Anordnungen abführbare Behälter , Tonnen , Fäſſer ver⸗

wendet werden .

Neue Gruben ſollen außerhalb der Gebäude - Grundfläche ,
abſeits der Straße , angelegt , von der Grundmauer des

Gebäudes getrennt und mindeſtens 3 m von Brunnen

( Brunnenſtuben , Brunnenſchachten und Waſſerleitungen )
entfernt ſein .

3. Alle Gruben müſſen möglichſt luftdicht , gedeckt und jeder⸗

1
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zeit nach allen Seiten derart waſſerdicht hergeſtellt ſein ,
daß die Durchfickerung des Inhaltes vollſtändig verhin⸗
dert wird . Senkgruben , d. h. Gruben mit durchlaffen⸗
dem Boden dürfen nicht mehr benützt werden . ! )

4. Behufs Herſtellung der nöthigen Ausbeſſerungen müſſen
die Gruben einer periodiſchen Beſichtigung und Unter⸗

ſuchung unter polizeilicher Aufſicht unterzogen werden .
5. Die Gruben müſſen jeweils ſo rechtzeitig entleert wer⸗

den, daß ein Überfließen des Inhaltes nicht zu befürchten
iſt — Regen⸗ , Ablaufwaſſer jeder Art , Haushaltungs⸗
abfälle ſollen nicht in die Gruben verbracht werden .

6. Außerhalb der Gruben oder Behälter (Ziffer J) dürfen
menſchliche Exkremente in den Wohngebäuden und deren
näheren Umgebung nicht aufbewahrt , namentlich nicht in
Hofräumen , Winkeln und Düngerſtellen ausgeleert werden .

7. Abtritte ſollen in der Regel in einem beſonderen Anbau
über die Grube errichtet werden . In ſolchen Abtritten
ſoll eine waſſerdichte Abtrittröhre angebracht und 3
Centimeter von den Wänden und Mauern entfernt , mit
möglichſt ſenkrechtem Abfall bis zu der Grube ſoweit
herabgeführt werden , daß ſie bei mittlerem Stande der
Grubenflüſſigkeit unter deren Niveau mündet . Nach oben
ſoll die Abtrittröhre über das Dach des Abtritts geführt
und mit einem Hut verſehen werden .

Zu Ziffer 1 —3 ogl . Erlaß des Miniſteriums des Innernvom 15. Februar 1875 Nr . 2495 :
Der Anlage von Abtrittgruben , wie der Aufſtellung von ab⸗

führbaren Behältern ſind Kanäle , in denen durch genügende Waſſer⸗
menge der ſofortige Abfluß des Unraths zu erreichen iſt , vorzuziehen .So lange aber ſolche Kanäle fehlen , iſt den Gruben nicht unbedingt
der Vorzug vor Tonnen oder Behältern einzuräumen , ſofern nuͤr
die letzteren eine dem Zwecke entſprechende Einrichtung und Auf⸗
ſtellung erhalten und für eine häufige geregelte Entleerung Sorge
getragen wird . Wo bei der Enge der Hofräume oder der beſonderen
Beſchaffenheit des Bauplatzes die Errichtung von Abtrittgruben
außerordentliche Schwierigkeiten bietet , wird ein geregeltes Tonnen⸗
ſyſtem wirkſame Abhilfe gegen die in ſolchen Häufern beſonders
empfindlichen Mißſtände gewähren . Der ausſchließlichen Zulaſſungvon Tonnen und dem Verbote von Abtrittsgruben in Neubauten
ſteht kein Bedenken entgegen .
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8. Nähere Beſtimmungen können mit Berückſichtigung der

örtlichen Verhältniſſe im Wege bezirks - oder ortspoli⸗

zeilicher Vorſchriften erlaſſen werden . In Städten von

mindeſtens 4000 Seelen muß die Art und Weiſe der

Entleerung der Gruben durch ortspolizeiliche Vorſchrift

geregelt werden .

9. Die Friſten zur vorſchriftsgemäßen Herſtelluug der Gruben

in bereits beſtehenden Gebäuden beſtimmt der Bezirks⸗
rath . Er kann , ſoweit es die örtlichen Verhältniſſe noth⸗

wendig machen , in einzelnen Fällen bezüglich der Lage
der Gruben Nachſicht ertheilen , ſowie die Beſitzer von

außerhalb der Ortſchaften abgeſondert gelegenen Gebäu⸗

den von der Beobachtung der Vorſchriften dieſes Para —

graphen gänzlich entbinden .

§ 2. Die Beſtimmungen des § 1 können durch orts⸗

oder bezirkspolizeiliche Vorſchrift auch in anderen Gemeinden

eingeführt werden .

§ 3. Die Anlegung neuer , ſowie die Erweiterung be⸗

ſtehender Düngerſtätten , Jauchenbehälter an den Ortsſtraßen
oder an öffentlichen Plätzen kann durch bezirks⸗ oder orts⸗

polizeiliche Vorſchrift verboten werden . Ebenſo kann auch die

Entfernung beſtehender Einrichtungen dieſer Art von Orts —

ſtraßen ! ) und öffentlichen Plätzen angeordnet werden .

Alle Düngerſtätten , Pfuhllöcher und dergleichen müſſen

von Brunnen , Waſſerleitungen mindeſtens 5 m entfernt , ſtets
derart eingefaßt und verwahrt ſein , daß ein Abfluß der Jauche
in die Hofräume , Brunnen oder auf die Straßen , Plätze

nicht ſtattfinden kann . Pfuhllöcher ꝛc. müſſen bedeckt ſein . In
allen Hofräumen iſt durch Anbringung von Dachkändeln und

Ableitröhren oder in anderer Weiſe dafür zu forgen , daß das

Regenwaſſer keinen Abfluß der Jauche aus den Düngerſtätten

verurſachen kann . Auch Stallungen ſind ſo einzurichten , daß
die Jauche nur in Abtrittgruben oder Düngerſtätten , Pfuhl⸗
löcher abfließen kann .

) Unter Ortsſtraßen im Sinne des Abſatz 1 ſind auch ſolche
innerhalb eines Orts dem allgemeinen Verkehr dienende Wege zu

verſtehen , bei denen Grund und Boden Privateigenthum ſind . ( Mi⸗
niſterium des Innern vom 20 . Januar 1876 Nr . 979 . )
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Nähere Beſtimmungen bleiben bezirks⸗ oder ortspolizei⸗
lichen Vorſchriften überlaſſen . Die Friſten zur vorſchriftsge⸗
mäßen Herſtellung der Düngerſtätten beſtimmt der Bezirks⸗
rath ; auch kann er in beſonderen Fällen hinſichtlich der Lage
der Düngerſtätten Nachſicht ertheilen .

§ 4. Nur mit Genehmigung des Bezirksraths dürfen :
J. Ungereinigte Knochen , roher Talg , ungegerbte Häute

und andere durch ihre Ausdünſtung die allgemeine Ge⸗

ſundheit gefährdende Gegenſtände innerhalb der Ort⸗

ſchaften gelagert ,
2. Magazine zur Aufbewahrung ſolcher Stoffer ) errichtet

werden . ? )
Zwiſchenräume zwiſchen Häuſern , ſog . Winkel , Trauf⸗

gäßchen, dürfen nicht dazu benützt werden , um Haushaltungs⸗
abfälle , Straßenkoth , Exkremente und ähnliche unreinliche
Stoffe aufzunehmen ; ſie müſſen gegen die Straße abge⸗
ſchloſſen ſein .

Durch ortspolizeiliche Vorſchrift kann die Anlage von
Schweinſtällen , das Halten von Schweinen beſchränkt oder

ganz unterſagt werden .

§ 5. Waſſer und andere Flüſſigkeiten auf öffentliche

) Dazu gehören insbeſondere Lager von Lumpen . Miniſterium
des Innern vom 24 . Juli 1875 Nr . 11416 .

2) Wegen der Schlächtereien vergl . § 3 der Verordnung vom
16. Juni 1876 ( Seite 78) .

Bei Geſuchen um Genehmigung zur Lagerung der in Ziffer 1
bezeichneten Stoffe bezw . zur Errichtung der in Ziffer 2 erwähnten
Magazine , iſt die Einleitung eines förmlichen Aufrufsverfahrens ,
wie in den Fällen des § 16 der Gewerbeordnung ( ſiehe hierüber Seite
78 Anmerk . ) nicht vorgeſchrieben , nur ſoll nach § 16 Abſatz 3 der
Verordnung vor der bezirksräthlichen Entſchließung in allen Fällenein Gutachten des Bezirksarztes erhoben werden . Hierdurch iſt aber
nicht ausgeſchloſſen , daß das Bezirksamt gelegentlich der vor der
Vorlage an den Bezirksrath zu machenden Erhebungen , ſofern ihmdies nach Lage des Falls nöthig erſcheint , eine öffentliche Auffor⸗
derung ergehen läßt . Auch wird das Amt , je nachdem Bedenken
oder Einſprachen gegen das Geſuch erhoben ſind , dem Bittſteller Ge⸗
legenheit geben, ſich hierauf zu erklären und demſelben in allen
Fällen Nachricht von der Verhandlungstagfahrt zugehen laſſen .
Miniſterium des Innern vom 19. Auguſt 1875 Nr . 126585 .
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Straßen und Plätze auslaufen zu laſſen , iſt unterſagt . Das

Abwaſſer aus den Gebäuden muß der Hausbeſitzer in Rinnen

mit feſter Grundfläche in die Straßenrinnen oder Abzugs⸗

gräben ableiten ; in Gruben innerhalb der Hofräume darf

Abwaſſer nicht verbracht werden . “ )

übelriechende , ekelhafte , der Geſundheit durch ihre Aus —⸗

dünſtung ſchädliche Flüſſigkeiten ſollen nicht in die Straßen⸗

rinnen , ſondern unterirdiſch in gut eingerichteten Kanälen

abgeleitet oder auf andere angemeſſene Weiſe ohne Beläſtigung
oder Benachtheiligung der Nachbarn oder der Einwohnerſchaft
beſeitigt werden .

Nähere Anordnungen können durch bezirks - oder orts⸗

polizeiliche Vorſchriften getroffen werden .

Die Ableitung des Abwaſſers aus gewerblichen Anlagen
in Flüſſe , Bäche , Waſſergräben , Teiche , ſowie die Benützung
des Waſſers in ſolchen Gewäſſern zu gewerblichen Verrich —

tungen kann , wenn dadurch eine die öffentliche Geſundheit
innerhalb der Ortſchaften gefährdende Verunreinigung des

Waſſers verurſacht wird , durch den Bezirksrath unterſagt werden .

Innerhalb der Ortſchaften dürfen menſchliche Exkremente

) Dieſe Vorſchrift kann ſelbſtverſtändlich nur Anwendung fin⸗
den, wenn Waſſerrinnen oder Abzugsgräben vorhanden ſind , in

welche ohne beſondere Schwierigkeit das Abwaſſer abgeleitet werden
kann . Wo aber dieſe Vorausſetzung zutrifft , kann die Ableitung des

Waſſers in Gruben nicht geſtattet werden , und unter allen Umſtän⸗
den müſſen ſolche zur Aufnahme von Abwaſſer beſtimmte Gruben

möglichſt waſſerdicht hergeſtellt werden , da eine Reinigung des

Waſſers beim Durchſickern keineswegs zu erwarten iſt . Eine Ab⸗

leitung des Abwaſſers in die Abtrittgruben iſt in Städten gemäß
Ziffer 5 des §S 1 ausgeſchloſſen . Das Gleiche iſt auch für Landge⸗
meinden , ſoweit in dieſen § 1 Anwendung finden wird , zu erſtreben ,
weil die Verdünnung des Grubeninhalts die Gefahr der Durchſickerung
und Infektion des Bodens erheblich ſteigert . Bei Anlage von Straßen⸗
rinnen iſt auf ein gehöriges , den Abfluß ſicherndes Nivellement zu
achten , da andernfalls der Zweck der Rinne verfehlt wird . Miniſterium
des Innern vom 15. Februar 1875 Nr . 2495 .

Regenwaſſer kann nicht als Abwaſſer im Sinne des Abſatz 1

betrachtet , und darum die Pflaſterung von ſog . Winkeln , welche das

Dachwaſſer der anſtoßenden Häuſer aufnehmen , nicht gefordert wer⸗
den. Miniſterium des Innern vom 30 . April 1878 Nr . 6126 .
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überhaupt in Flüſſe , Bäche u. ſ. w. nicht abgeleitet werden .

Ausnahmsweiſe kann die Erlaubniß von dem Bezirksrathe er⸗

theilt werden , wenn mit Rückſicht auf die Waſſermenge oder
die Schnelligkeit des Abfluſſes geſundheitsſchädliche Folgen
nicht zu befürchten ſind . Werden Exkremente außerhalb der

Ortſchaften in Flüſſe , Bäche u. ſ. w. geleitet , ſo finden die

Beſtimmungen des vorigen Abſatzes Anwendung .
In die zur Ableitung des Abwaſſers aus den Gebäuden

beſtimmten öffentlichen Abzugskanäle dürfen Exkremente nur

aufgenommen werden , wenn nach Anſicht des Bezirksraths die
Einrichtung der Kanäle ſofortigen Abfluß des Unraths ſichert
( Schwenkſfyſtem ) .

Die periodiſche Reinigung der durch Ortſchaften fließen⸗
den Bäche , Kanäle , Gräben , ſowie der innerhalb der Ort —

ſchaften gelegenen , dem öffentlichen Gebrauche dienenden Teiche ,
Weiher u. ſ. w. hat die Ortspolizeibehörde unter Aufſicht
des Bezirksamts zu regeln und zu überwachen .

§ 6. Die zur Ableitung von Koth , Abwaſſer u. ſ. w.
dienenden Abzugskanäle müſſen jederzeit derart hergeſtellt ſein ,
daß durch die Umwandungen keine Ausflüſſe , bei unterirdiſchen
Kanälen auch keine Ausdünſtungen ſtattfinden können .

Die auf Ortsſtraßen mündenden Offnungen unterirdiſcher
Abzugskanäle müſſen in einer gegen die Ausdünſtung ſichern⸗
den Weiſe verwahrt werden .

Die bauliche Unterhaltung , periodiſche Unterſuchung und

Reinigung aller Abzugskanäle wird von der Ortspolizeibehörde
unter Aufſicht des Bezirksamts geregelt und überwacht .

§ 7. Brunnen ( Brunnenſchachte , Brunnenſtuben , Waſſer⸗
leitungen ) müſſen ſtets derart hergeſtellt ſein , daß jede Ver⸗

unreinigung des Waſſers durch das Eindringen geſundheits⸗
ſchädlicher Stoffe verhindert wird . Die Umgebung des Brun⸗
nens iſt in der hiezu erforderlichen Entfernung zu pflaſtern
oder mit Steinplatten zu belegen und mit den für Ableitung
des Waſſers nöthigen Rinnen zu verſehen .

Nur mit Erlaubniß des Bezirksamtes dürfen Zieh⸗ oder
Schöpfbrunnen angelegt und Bleiröhren zu Waſſerleitungen
verwendet werden .
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Nähere Beſtimmungen bleiben bezirks⸗ oder ortspolizeichen
Vorſchriften überlaſſen .

Demöffentlichen Gebrauch dienende Brunnen , deren Waſſer
der Geſundheit ſchädliche Stoffe enthält , werden durch das Be —

zirksamt geſchloſſen . Dieſe Maßregel kann durch den Bezirks -
ralh auch bei anderen Brunnen getroffen werden , wenn nach

Lage der Verhältniſſe eine größere Zahl von Menſchen das

Waſſer des Brunnens zu genießen veranlaßt iſt .
Unterſuchungen des Waſſers und des baulichen Zuſtandes

der hier erwähnten Brunnen u. ſ. w. kann das Bezirksamt
en
§ 8. An den Ortsſtraßen ſind Straßenrinnen mit feſter

Grundfläche ( gemauert , geplattet , gepflaſtert ü ſ 0 6145

Ableitung des Waſſers anzulegen . Der
BBezirksrath beſtimmt,

bei welchen Ortsſtraßen ausnahmsweiſe mit Rückſicht auf be⸗

ſondere örtliche Schwierigkeiten der Anlagen , auf den ſchwachen
Verkehr , oder die geringe Zahl der Anwohner von Durch⸗

führung dieſer Vorſchrift abzu ſehen iſt und in welchen Friſten
im Übrigen in den einzelnen Gemeinden die Rinnen herzu⸗
ſtellen ſind .

§8 9.

1. Alle Ortsſtraßen , öffentlichen Plätze, ſowie die gegen die

Straßen offenen Hofräume müſſen wöchentlich in Ge⸗

meinden von 2000 oder mehr Einwohnern mindeſtens
zweimal , in kleineren Gemeinden mindeſtens einmal ge⸗

kehrt und gereinigt werden . Die Reinigung hat den Ab⸗

zug und die ſofortige Entfernung von Unrath , Kot 55Staub , Schutt und Abfällen aller Art zu umfaſſen und

müſſen dabei die , Straßenrinnen nebſt den ihnen zuge⸗
leiteten Ablaufrinnen und die Umgebungen der Brunnen

durch Aufgießen von Waſſer abgeſpült werden .

2. Koth , Unrath , übelriechende Stoffe dürfen nicht auf die

Ortsſtraßen oder in die Straßenrinnen geworfen oder

gegoſſen werden . Wer die Straße in dieſer Weiſe ver⸗

unreinigt , hat für ſofortige Säuberung zu ſorgen .
3. Zum Ausführen der Abtrittſtoffe , flüſſigen Düngers ,

Straßenkoths , ſowie überhaupt aller Gegenſtände , welche
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die Straße verunreinigen , dürfen nur wohlverwahrte Be⸗

hälter , welche nichts durchfließen oder durchfallen laſſen,
verwendet werden .

4. Nähere und weitergehende Beſtimmungen können durch

bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchriften erlaſſen werden .

In Städten von mindeſtens 4000 Einwohnern muß die

Abfuhr des Straßenkehrichts durch ſolche Vorſchriften ge⸗

ordnet werden .

§ 10 . Der zur Auffüllung von Bauplätzen , Ortsſtraßen ,

öffentlichen Plätzen verwendete Sand , Schutt u. ſ. w. darf

nicht mit organiſchen Abfällen ! ) untermiſcht ſein .

§ 11 . Neu hergeſtellte Wohnungs⸗ und Arbeitsräume ,

ſowohl in den Stockwerken , wie in Kellerwohnungen ( Sou⸗

terrains ) oder innerhalb des Daches müſſen mindeſtens eine

lichte Höhe von 2,3 Meter erhalten . In Städten von min⸗

deſtens 4000 Einwohnern foll die Höhe in den Stockwerken

nicht weniger als 2,7 , in Souterrains und Halbgeſchoſſen

( Entreſols ) nicht weniger als 2,4 Meter betragen . Ausnahmen

können nur bei kleineren Anbauten in bereits vorhandenen

Gebäuden , ſofern ſie nur einzelne Räume enthalten oder eine

Vergrößerung der anſtoßenden Räume in beſtehenden Ge⸗

bäuden bezwecken, von dem Bezirksamt geſtattet werden .

§ 12 . Der Bezirksrath kann nach Benehmen mit dem

Gemeinderath Unterſuchungen der Miethwohnungen , in welchen

durch ihre bauliche Beſchaffenheit , durch den Mangel an Luft

und Licht , durch Feuchtigkeit oder die Einwirkung von Aus⸗

dünſtungen die Geſundheik der Bewohner gefährdet wird ,

durch den Ortsgeſundheitsrath der größeren Städte oder be⸗

fondere Kommiſſionen anordnen . In die letzteren ſind jeden⸗

falls der Bezirksarzt , der Bezirksrath , dem die Gemeinde

zugewieſen iſt , ein Mitglied des Gemeinderaths und ein

Bauverftändiger zu berufen . Die Kommiſſion hat dem Be⸗

zirksrath über die Urſachen der Geſundheits - Gefährdung und

die Mittel zur Abhilfe zu berichten .
Sind die Mißſtände eine Folge der Handlungen oder

) Unter dieſe organiſchen Abfälle iſt auch die Gerberlohe zu

rechnen . Miniſterium des Innern vom 3. September 1874 Nr . 12836 .
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Unterlaſſungen des Eigenthümers , ſo wird der Bezirksrath
nach Maßgabe der beſtehenden polizeilichen Vorſchriften be —

ſtimmen , in welcher Weiſe und in welchen Friſten dieſer für
Abhilfe zu ſorgen hat . Wird der Auflage nicht entſprochen
oder rühren Mißſtände nicht von dem Eigenthümer her , oder

iſt eine Abhilfe nicht thunlich , ſo kann der Bezirksrath die
0

weitere Vermiethung zu Wohnungen unterſagen .
§ 13 . Neugebaute Häuſer dürfen nicht zu Wohnungen

benützt werden , bevor ſie genügend ausgetrocknet ſind . Bei

Zuwiderhandlungen iſt auch der Vermiether ſtrafbar .

§ 14 . Gaſtwirthen und Vermiethern von Schlafſtellen
kann das Bezirksamt vorſchreiben , wie viel Perſonen ſie
äußerſten Falles zur nächtlichen Beherbergung in den einzelnen
Räumlichkeiten aufnehmen dürfen .

In gleicher Weiſe kann die Zahl der Arbeiter beſtimmt
werden , welche mit Rückſicht auf die beſondere Beſchaffenheit
des Gewerbebetriebs und der Betriebsſtätte in der letzteren
gleichzeitig beſchäftigt werden dürfen (§S 107 ) ) Gewerbeordnung ) .

§ 15 . Die einzelnen Bezirksräthe haben in den ihnen
zugewieſenen Diſtrikten des Amtsbezirkes der Handhabung der

geſundheitspolizeilichen Vorſchriften und den für die allge⸗
meine Geſundheit wichtigen Zuſtänden und Einrichtungen be —

ſondere Aufmerkſamkeit , namentlich auch durch perſönliche
Kenntnißnahme der örtlichen Verhältniſſe zu widmen . Wahr⸗
genommene Mißſtände haben ſie den Orts - oder Bezirks —
polizeibehörden , wenn thunlich mit den zur Abhilfe geeigneten
Vorſchlägen , zur Kenntniß oder in den Sitzungen des Bezirks⸗
raths zur Berathung zu bringen .

§ 16 . Die Bezirksärzte werden neben der allgemeinen
Beobachtung der Sanitätsverhältniſſe des Bezirks jährlich in

einigen Gemeinden an Ort und Stelle beſondere Ermittlungen
aller für die öffentliche Geſundheitspflege wichtigen Verhält⸗
niſſe unter Zuzug des Bezirksraths , dem die Gemeinde zu⸗

gewieſen iſt , des Bürgermeiſters und des ſachverſtändigen
Mitgliedes der Ortsbaukommiſſion vornehmen .

) Jetzt § 120 ( Seite 68) .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriſten .
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Ueber ihre Wahrnehmungen werden ſie mindeſtens alle
drei Monate in der Sitzung des Bezirksraths vortragen und

jährlich dem Miniſterium des Innern Bericht erſtatten .
Bei der Feſtſtellung örtlicher Bauordnungen , der Auf⸗

ſtellung von Ortsbauplänen , bei Ertheilung der Baubewilligung
für Schulen , Spitäler , Gefängniſſe , Verpflegungsanſtalten ,
zum Aufenthalte einer größeren Menſchenzahl beſtimmte Ge⸗
bäude , bei Anlage von Abzugskanälen , Waſſerleitungen , bei
den in 88 4, 5, Abſatz 3 bis 5, 7 dieſer Verordnung er⸗
wähnten Entſchließungen , bei der Genehmigung zu gewerb⸗
lichen Anlagen , die unter § 16 der Gewerbe - Ordnung fallen ,
und durch Ausdünſtungen oder Verunreinigung von Waſſer
und Boden die öffentliche Geſundheit oder die Geſundheit der
Arbeiter gefährden — wie namentlich chemiſche Fabriken ,
Stärkefabriken , Leim⸗, Thran⸗ und Seifenſiedereien , Knochen⸗
brennereien , Knochendarren , Knochenkochereien , Knochenblei⸗
chen, Gerbereien , Abdeckereien , Talgſchmelzen , Schlächtereien
u. ſ. w. — hat das Bezirksamt ein Gutachten des Bezirks⸗
arztes zu erheben .

§ 17 . Ueber die bei dem Vollzug dieſer Verordnung
gegen Anordnungen der Orts⸗ oder Bezirkspolizeibehörde er⸗
hobenen Beſchwerden beſchließt der Bezirksrath vorbehaltlich
des Rekurſes an das Miniſterium des Innern .

äbkeiter
ſiehe § 119 des Polizeiſtrafgeſetzbuches ( Seite 108 ) und die
Bemerkung hiezu.

3 . Straßenpolizeiordnung vom 12 . Mai 1882 .
( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 129. )

( Lagern⸗ von Gegenſtänden auf öffent⸗
lichen Wegen und Plätzen . ) Es iſt unterſagt , ohne Ge⸗
nehmigung der zuſtändigen Behörder ) auf öffentlichen Wegen
und Plätzen Gegenſtände , durch welche der freie Verkehr ge⸗

— Zuſtändig iſt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Waſſer⸗ und
Straßenbauinſpektion , bei Gemeindewegen die Ortspolizeibehörde .
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